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Im Krankheitsfall oder nach einem Unfall 

Wenn Sie krank sind oder wegen eines Unfalls nicht zur Schule gehen können, 
melden Sie sich bitte vom Unterricht ab. Benutzen Sie dazu die Online- Ab-
wesenheitsmeldung auf unserer Website. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Längere Absenzen (Krankheit / Unfall) 

Wenn Sie aufgrund von Krankheit oder Unfall länger als eine Woche den Un-
terricht nicht besuchen können, müssen Sie der Schule umgehend ein Arztzeug-
nis einreichen. Das Arztzeugnis können Sie bei der Abwesenheitsmeldung 
(siehe oben) als Anhang mitschicken. 

 

 
 
 

 
 
 
 

Absenzen im Fach Sport 

Lernende, die den Schulunterricht besuchen, sich aus gesundheitlichen Gründen 
jedoch nicht in der Lage fühlen, aktiv am Sportunterricht teilzunehmen, gehen 
trotzdem ins Sportzentrum. Unterrichtszeit ist Arbeitszeit. Die Sportlehrperson 
entscheidet individuell, wie Sie während des laufenden Sportunterrichts be-
schäftigt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Website. 

 

 
 

 

 

Entschuldigungen 

Jede Abwesenheit vom Unterricht ist schriftlich zu entschuldigen. 

Die Entschuldigung nehmen Sie selbst im Schulverwaltungssystem KASCHUSO 
vor. Ihr Lehrbetrieb hat Einsicht in Ihre Absenzen und Entschuldigungen. Sobald 
die Lehrpersonen Ihre Abwesenheit erfasst haben, können Sie die Entschuldi-
gung per Handy oder am Notebook im Schulverwaltungssystem vornehmen. Sie 
haben maximal 14 Tage Zeit, um die Entschuldigung einzutragen. Für unent-
schuldigte Absenzen werden Verwarnungen und im Wiederholungsfall Bussen 
(CHF 20.– pro versäumte Lektion) ausgesprochen (siehe auch Absenzen- und Dis-
ziplinarordnung). 
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Dispensationen 

Für jede voraussehbare Absenz vom Unterricht muss spätestens 14 Tage vor dem Termin ein Dispen-
sationsgesuch gestellt werden. Das Dispensationsgesuch ist schriftlich und begründet sowie mit der 
Unterschrift des Berufsbildners bzw. der Berufsbildnerin an die untenstehende Adresse einzureichen. 
Bei Minderjährigen ist zudem die Unterschrift der erziehungsberechtigten Person notwendig. 

 

 

BBZ Solothurn-Grenchen 
KBS, Prorektor D. Galli 
Niklaus Konrad-Strasse 5, Postfach 
4502 Solothurn 
 
 
 
 

›  Weiterführende Informationen finden Sie in der kantonalen  

 Absenzen- und Disziplinarordnung. 

 

 
 
 
 

 


